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Die Bieler Familie ist schon acht Jahre in der Schweiz.  
Also ist jetzt eine schnelle und definitive Lösung angesagt!  

Langenbruck 

Trotz Bundesurteil: Baselland schafft eine Flüchtlingsfamilie 
nicht aus – zumindest vorerst 
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Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer setzt ein Zeichen: In einem Schreiben an den 
Gemeinderat von Langenbruck sichert sie einer Flüchtlingsfamilie Hilfe zu, die der Bund 
eigentlich seit drei Jahren ausschaffen lassen will. Die Hoffnung liegt im Herbst. 

Glücklich lächeln Joseph und Hayet Mazin* mit ihrem jüngsten Sohn in die Kamera. Es ist Juni 
2019 und die Flüchtlingsfamilie erlebt in ihrem Wohnort Langenbruck eine noch selten 
dagewesene Welle der Unterstützung. Das Ziel: Dem assyrischen Christen Joseph aus Syrien 
und der zum Christentum konvertierten Muslimin Hayet aus Tunesien soll in der Schweiz Asyl 
gewährt werden – trotz eines rechtskräftigen Ausschaffungsbescheids des Bundes. Noch im 
selben Monat gründen nach einer Idee von Hayet Mazin mehrere Bürgerinnen und Bürger den 
Verein «Miteinander Langenbruck», der generell Menschen in Notlagen helfen will. 40 
Mitglieder zählt er heute. 

Schon zuvor sammelten Unterstützer Geld, um einen Anwalt zu finanzieren, der die Mazins auf 
ihrem langen Weg durch die Instanzen begleitet. Hoffnung und Zuversicht dominierten. Auch 
weil nach einem vom Staatssekretariat für Migration (SEM) abgelehnten 
Wiedererwägungsgesuch und einer darauf folgenden gescheiterten Beschwerde vor dem 
Bundesverwaltungsgericht noch eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) in Strassburg hängig war. 

Lesen Sie ausserdem: 

 Der Bund legt ein eigenes Gutachten zuungunsten der Langenbrucker Flüchtlingsfamilie aus 

 Ein Dorf kämpft dafür, dass eine Flüchtlingsfamilie im Baselbiet bleiben darf 

Auch «Strassburg» lehnte die Beschwerde der Familie ab 

Jetzt, über ein halbes Jahr später, ist die Zuversicht der Mazins einer grossen Unsicherheit 
gewichen. «Joseph und Hayet geht es nicht gut», sagt Ruedi Högger zur «Schweiz am 
Wochenende». Der 79-Jährige ist Präsident des Vereins «Miteinander Langenbruck» und war 
früher Vizedirektor der Bundesdirektion für Entwicklung und Zusammenarbeit Deza. Die letzten 
Monate seien für die Familie eine enorme psychische Belastung gewesen. Am 25. Juli erklärte 
eine Dreierkammer des EGMR die Beschwerde für unzulässig. Es sei keine Verletzung der 
Menschenrechtskonvention festgestellt worden, heisst es auf der vier Zeilen kurzen Begründung, 
die dieser Zeitung vorliegt. 



Die Mazins versuchten im August, über ein zweites Wiedererwägungsgesuch beim SEM, den 
seit 2016 gültigen Ausschaffungsentscheid doch noch umzustossen. Im vergangenen Oktober 
wurde es abgewiesen. Auf die darauf folgende Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht 
mit Urteil vom 10. Dezember aus formellen Gründen gar nicht mehr ein. Der Anwalt der Mazins 
hatte sich geweigert, einen Kostenvorschuss von gut 2250 Franken zu zahlen, da dies in seinen 
Augen den «Zugang zum Recht» behindere. 

 

Der Brief von Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer. 
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Damit sind die Rechtsmittel ausgeschöpft. Nur wenn neue Fakten auftauchen, die gegen eine 
Ausschaffung sprechen, wäre ein drittes Wiedererwägungsgesuch beim SEM möglich. Dies ist 
laut Högger nicht der Fall – zumindest zurzeit. Für ihn haben die Entscheide des Bundes «etwas 
Erschreckendes, das aus einer menschlichen Perspektive nicht nachvollziehbar ist». 

Der Kernkonflikt bleibt derselbe wie im Juni: Der Bund hält Tunesien für ein sicheres Land, um 
die Ausschaffung zu vollziehen, die Mazins und ihre Unterstützer nicht. Joseph und Hayet 
flüchteten zusammen mit ihrem erstgeborenen Sohn im Oktober 2015 aus dem kriegszerrütteten 
Syrien über die Balkan-Route nach Langenbruck. Zuvor war Joseph als assyrischer Christ die 
Einreise ins muslimisch dominierte Tunesien, der Heimat Hayets, verwehrt worden. Und Hayet 
Mazin war 2012 im Libanon zum Christentum konvertiert und fürchtet in Tunesien die Rache 
ihrer konservativ islamischen Verwandtschaft. «Wir haben den Eindruck, dass man im SEM 
nicht sehen kann oder nicht sehen will, welch grosse Risiken mit der Ausschaffung verbunden 
wären», sagt Högger. 

«Kinder der Schande» würden in Tunesien diskriminiert 

Insbesondere spricht er auch die mittlerweile zwei Kinder der Mazins an. Der jüngere Sohn kam 
in der Schweiz 2016 zur Welt und besucht in Langenbruck die Spielgruppe. Der ältere ist sechs 
und besucht die Primarschule. Beide sind getauft. Högger: «Es muss als sicher gelten, dass sie in 
jeder tunesischen Schule sehr schnell als ‹Kinder der Schande› diskriminiert, gehänselt, gemobbt 
und möglicherweise sogar misshandelt würden.» Dieses Risiko einzugehen, widerspräche der 
UN-Kinderrechtskonvention, ist Högger überzeugt. 

So niederschmetternd der gescheiterte Rechtsweg für die Mazins und ihre Unterstützer auch sein 
mag: Noch wurde die seit August 2016 rechtskräftig angeordnete Ausschaffung nicht vollzogen. 
Und das hat seine Gründe. Denn nicht nur einfache Langenbrucker Bürger kämpfen für einen 
Verbleib. Auch der Gemeinderat setzt sich geschlossen für sie ein. «Wir würden nicht verstehen, 
wenn man eine so gut integrierte Familie ausschafft», sagt Gemeindepräsident Hector Herzig. 



Bereits zweimal hat der Gemeinderat einen Brief an den zuständigen Baselbieter 
Sicherheitsdirektor geschrieben: 2017 an Isaac Reber und im vergangenen Oktober an Kathrin 
Schweizer. Denn während das Asylverfahren Sache des Bundes ist, müssen letzten Endes die 
Kantone eine Ausschaffung vollziehen. Beide Male kamen positive Signale zurück. 2017 vom 
damaligen Leiter des Migrationsamts, Hanspeter Spaar, der nach seiner Pensionierung in einem 
Artikel dieser Zeitung im vergangenen Sommer auch privat für die Mazins Stellung bezog. 

Ab Herbst ist ein Härtefallgesuch möglich 

Und jetzt liegt der «Schweiz am Wochenende» das Antwortschreiben von SP-Regierungsrätin 
Schweizer vom 24. Oktober 2019 vor (siehe auch Bild). Der Schlüsselsatz kommt zuletzt: «Wir 
versichern Ihnen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten bereit sind, zu einer Lösung 
beizutragen, welche der speziellen Situation der Familie Rechnung trägt.» Auf Nachfrage fügt 
der aktuelle Leiter des Amts für Migration, Andreas Räss, an: «Das ist ein starkes Zeichen, dass 
der Sicherheitsdirektorin die sozialen Themen auch als Regierungsrätin wichtig sind.» 

Wir versichern Ihnen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten bereit sind, zu einer Lösung 
beizutragen, welche der speziellen Situation der Familie Rechnung trägt. 

Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer in einem Brief an den Gemeinderat von Langenbruck 

Bedeutet das, dass Baselland die Bundesorder nicht umsetzt? So weit möchte Räss nicht gehen. 
Was er aber festhält, ist: «Die Ausschaffung der Familie Mazin steht nicht bevor. Der Fall steht 
bei uns nicht zuoberst auf der Pendenzenliste.» Er betont, dass es nicht in der Kompetenz der 
Kantone liege, das Asylverfahren zu beurteilen. Allerdings gehöre es zum Vollzugsauftrag zu 
klären, ob eine Ausschaffung erstens möglich und zweitens zumutbar ist. «Dabei geht es oft um 
medizinische Gründe, aber etwa auch um die Situation im Zielland Tunesien», erklärt Räss. Er 
erwähnt selbst die Kinderrechtskonvention: «Die Unversehrtheit der Kinder muss gewährleistet 
sein.» Diese Abklärungen brauchten Zeit. 

Damit geht Baselland noch nicht so weit wie der Kanton Basel-Stadt, der sich trotz Rüge durch 
Justizministerin Karin Keller-Sutter vor einem halben Jahr bis heute explizit weigert, einen 
jungen Afghanen auszuschaffen. Aber Räss signalisiert zumindest, dass man das Anliegen der 
Gemeinde Langenbruck «sehr ernst nimmt». 

Ausdrücklich nicht Bestandteil der Überprüfungen im Asylverfahren ist, wie gut Joseph, Hayet 
und die beiden Knaben bereits in Langenbruck integriert sind. Doch kommenden Oktober ändert 
sich das: Dann sind genau fünf Jahre vergangen seit der Flucht aus Syrien und dem Antrag auf 
Asyl. Ab dann erfüllen die Mazins die Mindestanforderung der Aufenthaltsdauer im Sinne der 
Härtefallkriterien, wie Räss ausführt. Der Kanton kann dann beim SEM eine ausserordentliche 
Aufenthaltsbewilligung beantragen. «Es entscheidet zwar weiterhin das SEM darüber wie beim 
Asylverfahren, aber die Kriterien sind klar andere», sagt Räss. Unter anderem muss die 
zukünftige Situation der Betroffenen im Ausland den persönlichen Verhältnissen in der Schweiz 
gegenübergestellt werden. 

Für Ruedi Högger wäre der Fall dann klar: «Besser integriert und mehr geschätzt als es die 
Familie Mazin nach gut vier Jahren in Langenbruck ist, kann man eigentlich gar nicht sein.» 

* Namen von der Redaktion geändert.       Fortsetzung nächste Seite! 

 



Tunesien-Experte zum Fall Langenbruck: «Ich sehe eine 
Gefahr für die Kinder» 
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Der Basler Beat Stauffer kennt die Maghreb-Region genau. Er beurteilt die vom Bund geforderte 
Ausschaffung der Familie Mazin* nach Tunesien kritisch. Konvertiten leiden unter behördlichen 
Schikanen und gesellschaftlicher Diskriminierung. Nur in der Hauptstadt Tunis sei es sicher. 

Dass der Kanton Baselland die Langenbrucker Flüchtlingsfamilie Mazin* derzeit nicht 
ausschafft, obwohl der Bund dies seit 2016 verlangt, machte die «Schweiz am Wochenende» 
vergangenen Samstag publik. Umstritten ist vor allem die Frage, ob Tunesien ein sicheres 
Zielland für eine zum Christentum konvertierte Muslimin und deren Familie ist. Die bz fragt den 
Basler Journalisten und Maghreb-Spezialisten Beat Stauffer, wie er die Situation einschätzt. 

Herr Stauffer, für das Staatssekretariat für Migration und das Bundesverwaltungsgericht 
ist der Fall klar: Tunesien sei ein sicheres Zielland. Ist es denn so einfach? 

Beat Stauffer: Nein, es ist eine sehr komplexe Frage. Im Prinzip ist Tunesien seit langem eines 
der liberalsten arabisch-islamischen Länder und hat seit 2014 eine der fortschrittlichsten 
Verfassungen der arabischen Welt. Diese garantiert Glaubens- und Gewissensfreiheit. Sie 
beinhaltet aber auch Widersprüche, indem ein starkes Gewicht auf den Schutz der islamischen 
Identität von Tunesien gelegt wird. Es ist ein Kompromiss zwischen säkularen und religiös-
konservativen islamistischen Kräften. 

Genügt es denn, bei einer Bewertung vor allem auf die Verfassung zu schauen? 

Ein Problem ist, dass die guten Grundsätze der Verfassung noch gar nicht alle in Gesetze 
gegossen wurden oder sie nicht konsequent angewendet werden. Darum ist es entscheidend, 
anzuschauen, wie die Religionsfreiheit im Alltag gelebt wird. Wie gehen die Behörden, wie die 
Gesellschaft in der Praxis mit Konversionen von Muslimen zum Christentum um? 

Zur Person 

Beat Stauffer gilt als Kenner der Maghreb-Staaten Nordwestafrikas und damit auch von 
Tunesien. Der freischaffende Basler Journalist unternimmt mehrmals pro Jahr Reisen dorthin 
und hat neben Zeitungsartikeln auch mehrere Bücher zur Region publiziert. Zuletzt erschien sein 
Buch «Maghreb, Migration und Mittelmeer». Der 66-Jährige verfasste vergangenen Oktober 
eine Kurzanalyse für eine Rechtseingabe der Familie Mazin*, legt aber Wert darauf, den Fall als 
unabhängiger Experte beurteilt zu haben. (mn) 

Hayet Mazin* sagt, sie würde nach einer Rückkehr in Tunesien isoliert und bedroht 
werden – und das von ihrer eigenen Familie, da sie die einzige Konvertitin sei. Wie 
glaubwürdig ist das? 

Diese Schilderung ist auf jeden Fall glaubwürdig. Fakt ist, dass die Konversion einer Muslimin 
zum Christentum – zumindest ausserhalb der tunesischen Hauptstadt Tunis – als Schande für die 
Familie angesehen wird. Konsequenzen können Enterbungen und der Ausschluss aus der 
Familie sein. Solche Befürchtungen sind plausibel. 



Wäre es in Tunis sicherer? 

Ich bin klar der Meinung, dass die Familie Mazin nur in der Region von Tunis leben könnte. 
Dort gibt es mehrere Tausend Konvertiten sowie viele afrikanische und europäische Christen 
und binationale Paare. Auch gibt es viele säkular denkende Menschen. In diesem Umfeld gäbe 
es eine gewisse Chance für die Familie, unterzutauchen. 

Hayet Mazin stammt aus der Hafenstadt Sfax weiter südlich. Sie würde wohl dorthin 
zurückgeschickt. 

Sfax ist auch eine relativ grosse Stadt, aber nicht mit Tunis vergleichbar. Dort zu leben wäre sehr 
viel schwieriger, da fast alle Konvertiten und Christen in Tunis sind. Je weiter man ins 
Hinterland geht, desto mehr Probleme gibt es als Nicht-Muslim. 

Dann ist der Fall klar: Die Mazins können in die Region Tunis ziehen ... 

Das Problem ist, dass die Familie keine wirtschaftliche Basis hat, um dort zu leben. Ich sehe 
nicht, wie das funktionieren könnte, da Joseph Mazin* aus Syrien stammt und auch Hayet über 
kein soziales Netz verfügt. Sie hätten keine Aussicht auf eine Stelle und somit könnten sie keine 
Existenz aufbauen. 

Wir reden die ganze Zeit über Hayet Mazin als Konvertitin. Doch was ist eigentlich mit 
den beiden Buben? Sie sind mittlerweile drei und sechs, der jüngere kam in der Schweiz 
auf die Welt. Beide sind getaufte Christen. 

Ich sehe eine gewisse Gefahr, vor allem wenn die Kinder in einer Kleinstadt oder auch in Sfax in 
eine öffentliche Schule gehen müssten. In einem Milieu also, in dem sie vielleicht die einzigen 
christlichen Kinder wären. Die liberal gesinnten Tunesier schicken ihre Kinder eigentlich fast 
alle in Privatschulen. Doch das ist eben sehr teuer. 

Sind Ihnen Fälle bekannt, bei denen Konvertiten sogar tätlich angegriffen wurden? 

Im Maghreb gibt es das auf jeden Fall, auch wenn ich gerade keinen spezifisch tunesischen Fall 
vor Augen habe. Es ist denkbar, dass bewusst Extremisten auf diesen Fall aufmerksam gemacht 
werden und diese dann die Familie angreifen. 

Ist Ihrer Ansicht nach die Ausschaffung der Familie Mazin zumutbar? 

Die Behörden müssen sich auf jeden Fall bewusst sein, dass ein Risiko besteht. Wie gross dieses 
ist, ist schwierig zu beurteilen. Es geht in Tunesien zwar nicht um Steinigungen oder 
Inhaftierungen, aber durchaus um behördliche Schikanen und gesellschaftliche Diskriminierung. 
Ich plädiere generell dafür, dass Europa die Maghreb-Staaten drängt, dass diese endlich die 
Religionsfreiheit, zu der sie sich schon seit 70 Jahren verpflichtet haben, auch in der Praxis 
garantieren. Tunesien und seine Nachbarn haben die UN-Menschenrechtskonvention 
unterschrieben, halten sich aber nicht daran. Deswegen ist es so heikel, eine Ausschaffung wie 
jene der Familie Mazin zu vollziehen. 
 
  

* Namen geändert. 

 


